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Der Chef der Sichorheitspolizei

Berlin, den 28,Mai 1942

. und dus SD

IV A 1 c - B.Nr. 2593/42g

in Bohmon und.msh

An alle

Eing.: -1.JUMI 1942

Staatspolizei-leit-stellen,

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD.,

Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD.,

Nachrichtlich

dem Chef der Ordnungspolizei

dem Reichssicherheitshauptamt

- Verteiler B .

den Höheren ij- und Polizeiführern,

den Inspekteuren der Sipo.u.d.sD.,

den Kriminalpolizei-leit-stellen,

den SD-Leit-Abschnitten,

Betrifft:

 tr cea T

Anlage:

- l -

- - - - - -

Ais Anlage übersende ich Abdruck eines

Erlasses des OKW von 21.5.42 - Aktz. 2 f 24.7lc Kriegsgef.

Nr.1651/42 g

Allg.(Ia) zur Kenntnisnahne.

Gebeime

In Vertrutung:

5.dd.N

Beglaubigt:

gez. Muller

09.2/8

Ayo

Kanzlciangestellte

St. S.2.1444



Abschrift!

d da

Berlin-Schönebers, den 2l.5,42

Az.2f 24.71c Kriegsgof.Allc, (Ia)

Badensche Str.51

Nr. 1651/42 g

Botfß Merkblatt " Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen".

In der Anlage wird das neue Merlblatt überaittelt.

     T 

bis zum l0,Juni l942 ihren Bedarf unmittelbar an

Q.W /Kriegsgef.Alls.

Das Mcrkblatt soll an alle Unternciuner in je einem

und in Großbetrieben in einer grössoren Anzahl durch Ver-

mittlung dar Arb,Küo,Pührer verteilt und an geeigneten

Stellen, jedoch nicht in dem Lager aelbst, zva Aushang ge--

bracht worden.

Abgesehen von dieser Verteilung über die Wehrnaelt--

dienststellen ist eine solche über die Dienststellen der

Partei vorgosehen.

Pitr die Entfornung alter Merkblittor jeder Art ist

zu sorgen,

Bei der Gelegenheit wird folgende "Vertrauliche

Information" zur Kenntris gebracht, welche seitens des

Reichsministeriuns für Volksauiklirung und Propaganda an die

Parteidienstetellen herausgogangen ist:

" Betrifft: Anordnung über das Verhalten

Gogentbor den Kriogsgefangenen der

verschiedenen Nationalitäten,

Die Gewährung einer gewissen Bewegungsfreiheit an die

französischen und belgiechen Kri-gsgefangenen und der

Einsatz von sowjotischen Kricgsgefanganan in der deutschen

Wirtschaft machen einc Zusammenfassung der flir das

Verhalten gegenüber den Kriegsgefangenon der verschie-

donen Nationalitäten gültigen Anordnungen notwendig.

Das
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Das bicrflir herausgogebene Merl blatt enthält

linion über das allgemeine Verlalten gegenüb

lichen Kriegsgefangenen.

dom Fahrdaum der Strasge, der dag Komnando Pühronde erweist

Orfizieren und Untaroffizicron der Wehrmacht den mili-

tärischen Gruss. Die Überwachung auf dor Arbcitsstätte ge-

schieht durch cinen deutschen Vorarbeiter bczw, durch den

danit beauftrngton Kr.Geß, ikrend dor Arbeit sind vorü-

bergehenden deutschen Wehrmachtsangehörigen seitens der

Kr,Gef, keine Ehrenbezeigungen zu erweison,

c)

Im Anschluus an die Rückkehr von der Arbeit und an Sonn-

und I

den deutschen Komuandoführer

Ausge

senen Trupps erteilt werden,

Zur

t oines deutschen Wach-. oder

Hilfs

.sweis versehone: Kriogsgeiango.

ner

d)

Einz

mdere Vergünstigung verdienen,

dürf

heinen ausgestattet, euch ohne

deute

ewegen, Die Gegenden, wo sich

die I

mit

lock

besoi

e)

Das

Pris

blei

gufa:
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f)

Kr,Gef., die sich stets anstündig bonomaen haben und

fleisaig arbeiten, können mit Getchnigung dcr Kontroll-

offiziere, Lagerkommandanten olcx Wehrkreiskommandos den

Besuch ihrer in Deutschland arbeitunden Mütter, Töohter,

Prauen wnd in Auunahmcfällen ihrer Väter, Brüder oder

Söhne unter besondoren Bedingungon erhalten,

3)

Die Aushindigung; oines von der Hohrmaeht ausgestellten

Ausweises ist für jeden ausgchonden franzögischon und bel-

gischen Kr.Gof. befohlen Woeden,

II.

Britische, amerikanische, Surbische und polnische Er Ge?.

In der Art dor Bewachung durch die Wehrmacht hat sieh aichts

geändort. Auf den Arbeitsplitzen kann sie. Zivilpersonen

übertragen worden, sofern dienc als Hilfswachmannschaften

verpflichtet wordon sind, Diuge Kr,Gof, werden korrokt nach

den zwischenstatlichen Abnachungen behandelt, genieGen

abernieht die untor I a) - d) gowtihrton Vergünatigungen,

III,

Sowictisehc Kr.Gef.

Nachdon dureh Pührerbefahl der Binsatz sowjetischer Kr,Gof,

in die Virtschaft befohlon worden iet, sind andcrs lauteadc

Befehle hinfällig geworden, Die Bovachung diesor zun Binsats

kommenden Kricgogefangenon orfolgt grundsätzlich durch fehr-

machtangehörige oder Hilfswnchmannschaften, Unsichere El.…-

monte sind vor dem Arbaitsainsatz ausgesondert worden und

werden in Legern beschlitigt; dennoch kann es vorkommen,

def der eine oder der andere sich so gut getarnt hat, dass

seine wahre Goginnun; erat oplter erkannt wird, Solehe now-

jeticehen Kr,Gel, sind dureh den Unternehmer den Vachmann-

schaften zu mulden, die das Woitere liber dac Stalag zu veran-

lasson haben.

Bishar vorliegonde Borichte lassen eine Arbeitgwilligtuit

erkonnon, Wo Arbeiteverweigerungen gemeldet werden, lagon

noist entwedcr Mißverstäindnisse durch Niehtverstcheu der

Sprache oder körperliches Unvermögen vor, Es liogt im

Interesse
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 31. August 1943

und des SD.

IV D 5 d - 8295/43

An alle

Staatspolizei-leit-ste)len,

Kommandeure der Sipo.u.d.SD.,

Befehlshaber der Sipo.u.d.SD.,

Nachrichtlich dem

RSHA. - IV Gst. (2 Exemplare),

II A 1 (3 Exemplare)

Amt III und V,

den Höh. i- und Polizeiführern,

den Inspekteuren der Sipo.u.d.SD.,

den Kriminalpolizei-leit-stellen.

Betrifft: Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen

- Ausgabe Juli 1943 -

Bezug:

Mein Runderl&3-vom.28.5.42 - IV A ] c - 2593/42 g

Anlagen: - 1 -

Als Anlage übersende ich den Abdruck eines Merk-

blattes "Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen;.

Gemäß Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht vom 12.8.43

soll das Merkblatt an alle Unternehmer in je einem Exemplar

und in Großbetrieben in einer größeren Anzahl durch Vermitt-

lung der Arb.Kdo.-Führer verteilt und an geeigneten Stellen,

jedoch nicht in dem Lager selbst, zum Aushang gebracht

werden. Die alten Merkblätter sollen entfernt werden.

In Vertretung:

gez. M üil 1 e r

Beglaubigt:

Beck

Kanzieinngestellte.

Drea

Ps

44

StacisD

St.M. TF14642



Abschrift.

MERKBLATT

REEANEEEEBESRSSEE

Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen im Arbeitseinsatz.

BRGERREEECERRAEEA

Die Kriegswirtschaft erfordert den Einsatz aller zur

Verfügung stehenden Arbeitskräfte.

Deshalb werden die Kriegsgefangenen in vollem Umfange in den

Dienst unserer Wirtschaft gestellt.

Kriegsgefangene müssen so behandelt werden, daß ihre volle

Leistungsfähigkeit der Industrie und Ernährungswirtschaft

zugute kommt.

Sie werden ausreichend ernährt; dieser Ernährung muß eine

entsprechende Arbeitswilligkeit gegenüberstehen. Jede Arbeits-

stunde, die infolge Krankheit oder Unterernährung ausfäl)t,

geht der deutschen Volkswirtschaft verloren.

Die Behandlung muß streng, aber karrekt sein. Sie wird wesent-

lich durch den Nutzen bestimmt, der im deutschen Interesse zu

erzielen ist; mangelnde Arbeitswilligkeit wird durch die Wehr-

macht gestraft, jede eigenmächtige Bestrafung ist streng ver-

boten.

Kriegsgefangene gehören nicht zur Haus-, Tisch- oder Hofge-

meinschaft, also auch nicht zur Familie. Sie haben als Soldaten

ihres Landes gegen Deutschland gekämpft und müssen auch jetzt

noch als feindlich gesinnt angesehen werden.

Wer sie deutschen Arbeitskräften gleichstellt oder sogar bevor-

zugt behandelt, wird zum Verräter an der Volksgemeinschaft.

Deutsche Frauen, die in Beziehungen zu Kriegsgefangenen treten,

schliessen sich von selbst aus der Volksgemeinschaft aus und

erhalten ihre gerechte Bestrafung. Selbst der Schein einer An-

näherung muß vermieden werden.

Mangelnder Abstand gegenüber Kriegsgefangenen er-

leichtert dem Feind die Spionage und Sabotage und

richtet sich damit gegen unser Volk.

Die Teilnahme an deutschen Faiern und Festen (falls nicht aus-

drücklich aus besonderen Gründen von der Wehrmacht genehmigt)

sowie kirehJichen Veranstaltungen, an denen Deutsche teil-

nehmen, ist den Kriegsgefangenen grundsätzlich untersagt.

Der Besuch von Gaststätten und für Kriegsgefangenen nicht zu-

gelassenen Geschäften ist ebenfalls verboten. Dagegen ist es
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ihnen gestattet, ihre Feste unter sich zu feiern.

Einzelne französische und belgische Kriegsgefangene, die sich

durch besondere Leistungen verdient machen, dürfen sich, mit Ur-

Jaubsscheinen des zuständigen Lagers ausgestattet, auch ohne

deutsche Bewachung frei bewegen.

Kriegsgefangene erhalten alle unbedingt notwendigen Dinge. Ge-

ringfügige Zuwendungen, als Belohnung für gute Arbeitsleistungen

im Interesse der Erhaltung oder Steigerung der Arbeitsleistung,

sind statthaft. Die für bestimmte Arbeiten vorgeschriebene Ar-

beitskleidung, wie z.B. für Grubenarbeiten, chemische oder andere

Spezialberufe, ist nicht von der Wehrmacht, sondern vom Betriebs-

führer zur Verfügung zu stellen. Geld und andere Wertgegenstände

dürfen Kriegsgefangene nicht erhalten, ebensowenig Alkohol, so-

weit dieser nicht zur betriebsüblichen Ernährung gehört.

Die Arbeitszeit richtet sich nach den kriegsbedingten Verhält-l,

nissen des Betriebes. Die Kriegsgefangenen haben Anspruch auf die

zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit erforderliche Ruhezeit und

darüber hinaus auf eine gewisse Freizeit zur Instandhaltung der

Bekleidung und der Unterkunft.

Kriegsgefangene sind wertvolle Arbeitskrüfte.

Diese Tatsache verpflichtet alle, die Kriegsgefangene einsetzen

und beschäftigen.

Bedarfsträger, die Kriegsgefangene beschäftigen, müssen sich

ihrer Verantwortung für Erhaltung der Arbeitskraft im Interesse

der Gesamtkriegsführung bewußt sein.

Mutwillige oder fahrlässige Vernachlässigung der Kriegsgefangenen

im Arbeitseinsatz schwächt die Kampfkraft von Front und Heimat.

-Die Arbeitskraft der Kriegsgefangenen nit allen Mitteln zu er-

halten, ist ein über dem Nutzen einzelner Bedarfsträger stehen-

des Gebot im Interesse des großen Ganzen.

Im Umgang mit allen Kriegsgefangenen sind diese Leitsätze von je-

dem Deutschen unbedingt zu beachten. Sie gelten auch gegenüber-

den Kriegsgefangonen, denen gewisse Erleichterungen gewährt sind.

Jeder Verstoß gegen die Richtlinien sabotiert die Kriegs-

führung und wird streng bestraft.

Dieses Merkblatt ist aufgestellt in Zusammcnarbeit des OKW. mit

der Parteikanzlei und dem Reichsministerium für Volksaufk).u.Prop.

und allen Parteidienststellen auf deren Dienstwegen zugcgangen.

Zusätze zu diesem Merkblatt sind verboten. Alte Merkblätter sind

16797

einzuziehen.

Berlin, im Juli 1943



Der Chef der Sicherheitspolizei
Berlin, den 16. April 1943.
und des SD.
IV A 1 o - B.Nr. 1130/43
Düco des Staatsfekretärs
beln Reidhsprotektor
An alle
in Böhmen und mähren.
Staatspolizei-leit-stell
Eng.
2 4.APR. 1943
Kommandeure der Sipo.u d.SL.
Befehlshaber der Sipo.a-d,SD.
Nachrichtlich
dem Reichssicherheitshauptamt
IV Geschäftsstelle ( 2 Exempl.)
IV D, IV D 2, IV D 4, IV D 5,
IV D - ausl.Arbeiter,
den Kmtern III, V und VI,
II A 1 (2Exemplere zur Erlassammlung),
3ay 4.43.
den Höheren - i- und Polizeiführern,
den Inspekteuren der Sipo.u,d.SD.
den Kriminalpolizei-leit-stellen,
SD-Leit-Abschnitten.
Betrifft: Ungang mit Kriegsgefangenen,
Bezug
Ohne.
Anlage:
--1 u-
>
Als Anlage übersende ich Abdruck
eines richtungweisenden Schreibens des Herrn
Reiohsministers der Justiz vom 14.1,43 an den
Präsidenten des Reichsgerichts, den Oberreichs-
anwalt beim Reichsgericht, die Oberlandesge-
richtspräsidenten und Generalstaatsanwälte zur
Kenntnisnahme.
Vor Abgabe von Anzeigen an die Gerichte
ist zu prüfen, ob ein leichter Fall vorliegt,
der aussergcrichtlich durch staatspolizeiliche
Warnung beigelegt werden kann, Bezüglich der
französischen Kriegsgefangenen steht Änderung
bevor.(Umwandlung in freies Arbeiterverhältnis !)
In Vertretung:
Beglaubigt:
gez.: Panzinger (I,V.) 
5100.350
Kanzleiangestellte.
Gebeine
yM
14.a



Abschrift

Der Reiohsminister der Justiz

Berlin W. 8,den 14.Januar 1943,

9250/1 ~ IV a

76

Wilhelmstr. 65

Fernsprecher:11 0044

auswärts:

11 6516

An

a) den Herrn Präsidenten des Reichsgerichts

und

den Herrn Oberreichsanwalt beim

Reichsgericht

Vertraulich !

b) die Herren Oberlandesgerichtspräsidenten

und Generalstaatsanwälte

Betrifft: Umgang mit Kriegsgefangenen.

1 Merkblatt

Überstücke für die LGPräs.

und OStAe.

In Strafverfahren wegen verbotenen Umgangs

mit Kriegsgefangenen (§ 4 der Wehrkraftsohutzverord-

Sor p -- To mt S

vom 11.5.1940 -RGBl. I S. 769-) bitte ich, folgende

Richtlinien zu Grunde zu legen:

I. Die Kriegsgefangenen haben als Soldaten

ihres Landes gegen Deutschland gekämpft; sie bleiben

auch in der Gefangenscheft unsere Feinde, Stolz und

Würde des deutschen Volkos, die Sicherheit des Reiches

und der Schutz seiner Wehrkraft erfordern daher die

Bestrafung des Umgangs mit Kriegsgefangenen.

1.) Alle Fälle des Umgangs mit Kriegsge-

fangenen, die unmittelbar das Wohl des Reiches, insbes.

seine Wehrkraft gefährden, können nicht ernst genug

b-eurteilt werden, Bei allen Formen der Fluchthilfe,

des Brief- und Paketschmuggels, sonstiger unbefugter

Nachrichtenübermittlung und bei allen Handlungen, die

geeignet sind, der Sabotage und Spionage seitens der

Kriegsgefangenen Vorschub zu leisten, ist daher grund-

sätzlich ein schwerer Fall anzunehmen und auf empfind-

liohe Zuchthausstrafen hinzuwirken.

2.) Deutsche Frauen, die sich mit Kriegsge-
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9a

fangenen geschlechtlich einlassel, verraten damit die

Front; sie verletzen gröblich ihre nationale Würde

und sohädigen das Anschen der deutschan Prau im Ausland.

Auf den Boden geschleohtlicher Bezidhungan crwächst am

leichtesten die Bereitscheft zu den unter 1) genamten

besonders geführlichen Verstößen. Auch der geschlecht-

liche Umgang mit Kriogsgefangenen iat daher grundsätzlich

mit empfindlichen Freiheitsstrafen zu ahnden, Bei der

Bemcssung der Strafen ist auf den Grad der Würdelosig-

keit, die Intensität der Beziehungen und auf besondere

Treuebindungen der Frau Bedccht zu nehmen,

a) Bei Geschlechtsverkehr sind in der Regel Zucht-

hausstrafen am Platze. Dies gilt insbesondere, wenn

die Frauen els Angehörige von Soldaten oder als Ehe-

freuen oder Mitter in besonderem Maße zur Zurückhaltung

gegenüber Kriegsgefangenen verpfliohtet sind oder wenn

sie von sich aus den Verkehr mit den Kriegsgefangenen

gesucht oder das Verhültnis mit ihm lüngere Zeit hin-

Gurch fortgesetzt haben, Des. Gleiche gilt, wenn es sich

um Frauen handelt, die etwa Vertrauunsstellungen beklei--

den.oder in einem Rüstungsbetriebe mit Arbeiten beschäf-

tigt sind, deren Geheimhaltung gebotan ist, oder wenn

der Gefangene eine feindselige Einstellung gegen Deutsoh-

land erkennen läßt,

Bei Frauen, die nicht aus derartigen Gründen zu

besonderer Zurüickhaltung verpflichtet sind, können

ausnahsweise Gefängnisstrafenausreichen, wenn der

Geschlechtsverkehr durch Verführung oder Überumpelung

zustande gekommen ist oder wenn die räumlichen Verhält-

nisse und ständiges Zusammennrbeiten mit Kriegsgefangenen

die Anbahung geschlechtlicher Beziehungei besönders

begünstigt haben, Dasselbe gilt, wenn es sich um junge,

in geschlechtlichen Dingen unerfahrene Frauen handelt.

b) Sonstiger Umgang von Frauen nit Kriegsgefangenen,

. der nicht zum Geschlechtsverkehr führt, wie z.B. Aus-

tausch von Zärtliohkeiten, gelegentliches Zusammensein,

16795

M1
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cder an ihrer Stelle festzusetzende Geldstrafen eine

auereichende Sühne darstellon,

b) In anderen leichten Füllen verbotenen Umgangs

wird - ggf. nach eindringlicher Verwarnung - die

Einstellung des Verfahr

(§ 153 RStPO) zu prifen

die Begleitumstände ein

erfordern - z.B, in Bet

losen Gesprächen zur Au

nissen, bei geringfügig

Zu berücksichtigen ist,

Kriegsgefangonen von d

ouf dom Londe oft nicht
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mit Kriegsgefangenen ist nchdrückliches

Einschreiten dann geboten, wenn sie die Anbah-

nung engerer Beziehungen bezwecken oder aus

absichtlicher Widersetzlichkeit gegon die bchörd-

 d  d d 

ihr Beweggrund die Bekundung politischer Sym -

pathie mit den Gefangenen ist.

II, Eine mildere Beurteilung des Ungangs mit franzö-

sischen und belgischen Kriegsgefangenen wegon der

diesen Gefangenen gewährten Erleichterungen ist nicht

angebracht, Gerade weil diesen Gefangenen gewisse

Erleichterungen zugebilligt worden sind, muß mit

unverminderter Sehärfe darüber gewacht werden, daß

sie von den Kriegsgefangenen nicht zur Flucht oder

zu anderen das Reichswohl unmittelbar oder mittelbar

sohädigenden Handlungen ausgenutzt werden.

Der Verkehr mit Angehörigen von Völkern, die

noch jetzt mit uns im Kampfe stehen oder die dem

deutsohen Volke rassiech ferner stchen (z.B. feindliche

Ost-Völker, britische und anerikanische Hilfsvölker),

ihn kulturell erheblich unterlegen sind oder sich

politisch besonders/versöhnlich zeigcn, ist besonders

un

verwerflich.

III, Der Verkehr fremder Staatsangehöriger oder Staaten-

loser mit Kriegsgefangenen ist grundsätzlich für die

Sicherheit und Wchrkraft deg Reiches nicht weniger

gefährlich als der, den Reichsangchörige unterhalten.

Nur wenn in diesen Fällon der Verdacht auf Unterstützung

von Spionage, Fluchthilfe u.A. mit Sicherheit ausge-

sahlossen werden kann, ist eine großzügigere Hand -

habung der Strefbestinmungen vortretbar.

IV. Zur wirksamen Aufklärun; des Volkes über die Verwerf-

lichkeit des Umgangg mit Kriegsgefangenen bitte ich,

geeignete Entscheidungen, auch soweit sie nur lcich-

tere Verstöße betreffen, den Leitern der Justizpresse-

stellen mit der Anregung zur Auswertung; in der Presse

zuzuleiten.

V.)
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V. Gibt der verletzte Ehegattc zu erkennen, daß

or ungenchtet einer Verurteilung seiner Frau wegen

geschleohtlichen Verkehrs mit einem Kriegsgefange-

nen die Ehe fortsetzen, seiner Frau also verzeihen

will, so bitte ich, wegen Erteilung cines nach-

träglichen Gnedenerweises für die beteiligte Ehe-

frau zu berichten. Anträgen eines Soldaten, für

die Dauer eines ihm erteilten Erholungs- oder

Genesungsurlaubs den Strafvollzug mu seiner Frau

zu untèrbrechen, wird in der Regel entsprochen

werden können.

Ferner bitte ich zu berichten, wenn in Einzel-

fall cin Strafverfahren wegen verbotenen Umgangs

mit Kriegsgefangenen zu einem menschlich unbefrie-

digenden Ergebnis goführt hat...

gez.: Dr. Thicrack.

Beglaubigt:

(L.S.)

gez.: Wimmerstoß.

Ministerialkanzleiobersckretär.

Für die kichtigkeit der Abschrift

Ciantler

I

Kanzleiangestelltegü-
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Berlin W.35, Standartenstr.12 sinzureichen, der von

Komandanten an letztere unnittelbar weitergegeben

werden kann,

Eine Entscheidulg braucht nicht abgowartet zu werden.

Gleichfalls kann den belgisclen Offizieren Arbeit unter

den gleichen Bedingungen wie den Franzosen zugeuiesen

werden.

Zu beachten ist:

5) Jeder sich freiwillig zi

ist vor Arteilung dor G.

zu priicn, sodaso polit

nicht für den Arbeitsci

den La■orarzt voranzuge

nallarte zu vernarkcn.

vorzubougen, dass etwa sehon vorhandene gesu:

Schiden (Borufskrantheiten) spüter deutschen

zunystrtgern gegeniber geltond gemaeht verdei

den bereits in Arbeit singesetzten lr.gef.Of:

sewoit dios noch nicht goschohun ist, derart

suchungen nachzukolen.

II.

Der_Arbeitseinsatz kr.gef. franz.t,bel. Off

unter folgenden Bodingungen aufgonommen word

7)

Die Freiwilligleit zur Aufnahne einer ontgeltlighon Titig-

keit als Kr.Gof, ist schriftlich niederzulegen. Diese Er-

MErung (vgl.Anlage 1) kann auf aindestens 6 Menate be-

friistet sein, Btwaige neus politische Vareinbarungen

Ewisehen Deutschland und Frankreieh iühran gugebunenfalls

zur Kürzung der Frist. Die Lagorkommandanturen haben zu

überwachen, dass kr.gef, Orziziere, dio die Gültigkeit

ilrer ahrenwörtlichen Erklkrung fristgen: nach Anlege 1

widerrufen, reoltzeitig vor Ablauf dur Erllürung in Cas

Lager zurlielgescha:t werden.

Fersönliche Vorbchalte sind unzulissig.

Bei Einzulwntlassungs- oder Beurlaubungsbedehlen durch

OKW ist - falls der Orfizier in Arbeit eingusetzt ist -

durch Rüelfragu Kestsust.llen, ob dor Dufoll in diusem

galle.
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Falle aueh duzchzuzithron ist, es sei dean, dass dar Bo-

fohl sehon üon Versorl cutu lt: " Auch wenn in Arbeit

eingesotzt".

0) Prither bereits abgogebene freiwillige Arbeitsacldungen

kr.gef.Orfieiere, donun aoch nicht cntsprochun worden ist,

gelten als nicht abgogeben und sind gogebenenfalls zu

erneuurn.

9) Auswahl gezignctor Arbeitsplätze im Einvernchnen mit dor

Abwehr und den zuständigon Landesarbeite-- oder Arbeits-

ant.

l0) Arbeitseinsatz nach löglichkeit in den Fachgebieten des

Ir.Ger.

11) Preihändige Dowerbungem von Kr.Gef. auf Stellonangebote

deutsaher 'irnen in ausländischan oder deutschen Zeitun-

gen sind unter Binsphaltung der Komiandantur ausnahns-

weise statthaft, ia allgonsinen aber unarwinscht, Die

Steuorung des Einsatzes ist nach Abgabe der Deraitwillig-

kostserklirung in erstur Dinie Saule dor Arbeits- bezv.

Landesarbeitsbmtar. Debei ist den lr.Gef. das Recht zuzu-

billigon, sich aus mehrzren Stellenangeboten das ihm

zusagonde auszuvahlcn.

12) Antrügen von Wirnen auf dar Grundlage verwandtsehaft-

lieher Beziuliungen Bir namentlich benannte Sr.Gef. ist

nicht zu entsprechen, In Zweifelsfillen Anfrage bei

OlV/Kriegsgef. Grg.

13) nestehen in sigenen Jehrkreise lein Deschiftigungsnüg-

lichluiten, so können die Arbeitstuntsr bzw. Iandesarbeits-

ümter in andero lolriroise mit deren Einverst inünis ver--

mitteln.

OKl/Kriogsgof.Org.

14)

Binsatz goschloessnar Ofkizier-Iimmandos hat sich bereits

bewihrt.

Gegen den Einsatz sinzelnor Offiziuro bestehen jedoch

nach Pritfung des Arbeitsplatzes leine Bedoaken.

15).
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15) Bewachung ist in Einblick auf die dironiörtliche

ErklHrung(vgl. Anlage l) nicht erforderlich. Auf

/

dem Weg zur und von der Arbeitsstätte empiiehlt

sich nach Möglichkeit die Beigabo eints deutschen

Begluiters, Meinesfalls darf der Offz. ohne "Ansveis

für arb.franz.uibelg.Kr,Gef." sein. (Anl.)

16) Sicherstellung, dass kr.gef. Offiziore durch ihre

Arbeit nicht in ein Vorgesetzten- oder Außsichtsver-

hültnis zu deutschen Arbeitern kommen.

Entlohnung,_UnterkunftVorpflegung,_Belleidung,

Versichorung.

17)

Der Unternehmer hat für dio Überlassung Ger Arbeitskraft

oines kr.gef,Okfiziers an das Lager bei Zeitlohn-


